
  

 

Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Pottenstein
  

2.  Änderungssatzung  der  Satzung  über  die
Bestattungseinrichtungen der Stadt Pottenstein
vom 01.04.2010

(Friedhofs- und Bestattungssatzung)
vom 03.11.2014

Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und Abs.
2  der  Gemeindeordnung  des  Freistaates  Bayern  (GO)
erlässt die Stadt Pottenstein folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Bestattungseinrichtungen der Stadt
Pottenstein  (Friedhofsgebührensatzung)  in  der  Fassung
vom 01.12.2010 wird wie folgt geändert:

I.

§ 20 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung:

„Die städtischen Leichenhäuser dienen zur Aufbewahrung
der Leichen aller im Gemeindegebiet Verstorbenen, bis sie
bestattet  sind  oder  überführt  werden  und  zur
Aufbewahrung von Aschenresten feuerbestatteter Leichen
bis zur Beisetzung im jeweiligen Friedhof. Jede Leiche der
im  Gemeindegebiet  –  oder  in  den  angrenzenden
gemeindefreien  Gebieten  –  Verstorbenen  ist  nach
Vornahme  der  Leichenschau  unverzüglich  in  ein
städtisches Leichenhaus zu verbringen. Die von einem Ort
außerhalb  des  Gemeindegebietes  überführten  Leichen
sind  unverzüglich  nach  Ankunft  in  ein  städtisches
Leichenhaus  zu  verbringen,  falls  nicht  die  Bestattung
unmittelbar  nach  der  Ankunft  stattfindet.  Dieser
Benutzungszwang gilt nicht, wenn

a) der Tod in einer Anstalt (z.B. Krankenhaus, Klinik, Alten-
bzw. Pflegeheim u.a.) eingetreten ist und dort ein geeig-
neter Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhan-
den ist,

b) die Aufbewahrung der Leiche oder der Aschenreste im 
Leichenraum eines privaten Bestattungsunternehmens 
oder eines kirchlichen Leichenhauses im Gemeinde-
gebiet den gleichen Anforderungen wie in den städti-
schen Leichenhäusern genügt und die Bestattungs-
pflichtigen (§ 15 Bestattungsverordnung) die Aufbe-
wahrung dort wünschen,

c) die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen 
auswärtigen Bestattungsort zur früheren Einsargung 
freigegeben und unverzüglich überführt wird.“

  

II.

§ 21 wird wie folgt geändert:

„Die  im  Zusammenhang  mit  der  Bestattung  stehenden
Vorrichtungen auf den Friedhöfen in Pottenstein,

Elbersberg, Kühlenfels, Kirchenbirkig und Hohenmirsberg,
insbesondere

• das Herrichten (Ausheben und Verfüllen des Grabes)

• das Versenken des Sarges und die Beisetzung von 
Urnenbeisetzung

• die Leichenbeförderung innerhalb des Friedhofs, also 
die Überführung des Sarges von der Halle
zum Grab einschließlich der Stellung der Sargträger

• Ausgrabungen und Umbettungen einschließlich not-
wendiger Umsargungen

• Ausschmücken des Aufbahrungsraums und der Aus-
segnungshalle (Grundausstattung mit Trauerschmuck)

obliegt dem Friedhofs- und Bestattungspersonal der Stadt
Pottenstein  und  den  von  der  Stadt  Pottenstein  beauf-
tragten Bestattungsunternehmen.“
 

 § 2

Diese  Satzung  tritt  eine  Woche  nach  ihrer  Bekannt-
machung in Kraft.

Pottenstein, den 03.11.2014

gez. Frühbeißer, Erster Bürgermeister
 

Das nächste Amtsblatt erscheint am 19. Dezember 2014,
Redaktionsschluss: 05. Dezember 2014. 
Kontakt: Tel. 09243/708-0 

poststelle@pottenstein.bayern.de
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Aus dem Standesamt

Beim  Standesamt  Pottenstein  wurden  in  der  Zeit  vom
14.10. bis  11.11.2014 folgende  Personenstandsfälle
beurkundet, die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung
liegt vor:

Eheschließung  :  
25.10.2014:  Frau  Eva-Maria  Frosch,  Pegnitzer  Straße  3,
91278  Pottenstein  und  Herr  Martin  Johannes  Böhn,
Hauptstraße 16, 97218 Gerbrunn
  

Sterbefälle:
28.10.2014:  Herr  Karlheinz  Rühl,  Pottenstein,  Pegnitzer
Straße 17, 91278 Pottenstein
08.11.2014: Frau Anna Thiem, geb. Looshorn, Weidenhüll
bei Elbersberg 2, 91278 Pottenstein

 

Aktuelles aus dem Tourismusbüro 
 

Unterkunftsverzeichnis – Tabellenteil 2015

Das  Tourismusbüro  veröffentlicht  turnusgemäß  den
Tabellenteil  (Preisteil)  des  Gastgeberverzeichnisses
Pottenstein  für  2015.  Gastgeber,  die  bereits  2014  im
Tabellenteil aufgeführt waren, wurden direkt angeschrieben.
Bei Interesse an einem Neueintrag bitten wir, sich mit dem
Tourismusbüro in Verbindung zu setzen. 

Redaktionsschluss ist der 28. November 2014.
 

Kurkarten und Kurbeitragsabrechnung
Alle  Gastgeber  werden  aufgefordert,  bis  spätestens  03.
Dezember  noch  ausgefüllte  Meldescheine  im  Tourismus-
büro  abzugeben  und  den  einbehaltenen  Kurbeitrag  zu-
verlässig bei der Stadtkasse Pottenstein abzurechnen.
 

Öffnungszeiten der Gastronomie
Wir  bitten  nochmals  alle  Gastronomen -  falls  noch  nicht
geschehen - umgehend mitzuteilen, wie ihre Öffnungszeiten
im Winterhalbjahr sind bzw. wann sie wegen Betriebsurlaub
geschlossen haben.
  

Informationen zum Winterhalbjahr
Das  Tourismusbüro  hat  wieder  die  wichtigsten  Informa-
tionen zur  „ruhigen“  Zeit  in  der  Broschüre  „Aktivitäten  im
Winter“ zusammengestellt. Die Information ist kostenlos im
Tourismusbüro  erhältlich.  Bitte  machen  Sie  davon  regen
Gebrauch!
 

Weihnachts- und Silvesterprogramm
Auch dieses Programm wurde aktualisiert.  So finden sich
hierin  alle  relevanten  Informationen  rund  um Pottenstein,
Veranstaltungen,  Gottesdienstzeiten,  Öffnungszeiten  der
Gastronomie, etc. 
Darüber  hinaus  gibt  es  auch  wieder  ein  Weihnachts-
programm in gedruckter Form für die Fränkische Schweiz
insgesamt.  Beide  Programme  liegen  kostenlos  zur
Mitnahme im Tourismusbüro auf.
 

Pottensteiner Weihnachtsmarkt am 30.11.2014
Wie jedes Jahr findet auch heuer der Pottensteiner 
Weihnachtsmarkt am ersten Advent im und rund um das 
Bürgerhaus statt. 
Das Programm finden Sie auf S. 10 im Amtsblatt.
 

Pottenstein, im November 2014

gez.

Thomas Bernard
Leiter Tourismusbüro

Straßensperrungen wegen Bauarbeiten bzw. 
Felssicherungs- und Holzrodungsarbeiten

Wegen Arbeiten im Straßenraum sind im Gemeindebereich 
folgende Straßensperrungen notwendig:

• Pottenstein, „Langer Berg“, Asphaltierungsarbeiten:
Vollsperrung am 24.11. und 25.11.2014
Umleitung über Schüttersmühle und B 470

 

• B 470 zwischen Tüchersfeld und Pottenstein:
Vollsperrung vom 01.12.2014, 9.00 Uhr bis 
05.12.2014, 16.00 Uhr wegen Felssicherungs- und 
Holzrodungsarbeiten
Umleitung über „Langen Berg“, Pottenstein  und 
Gößweinstein

 

Winterdienst 2014/2015

Hinweise zur Sicherung der Gehbahnen durch 
die Anlieger 
Grundlage für den Winterdienst ist die Verordnung über
die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen
und die Sicherung der Gehbahnen im Winter. Gemäß
dieser Verordnung sind zur Verhütung von Gefahren für
Leben, Gesundheit,  Eigentum oder Besitz die Vorder-
und  Hinterlieger  gehalten,  an  der  an  ihr  Grundstück
angrenzenden oder  ihr  Grundstück  mittelbar  erschlie-
ßenden  öffentlichen  Straße  auf  eigene  Kosten  eine
Gehbahn im sicheren Zustand zu erhalten.

Die  Vorder-  und  Hinterlieger  haben  die  Sicherungs-
flächen an Werktagen ab 7.00 Uhr und an Sonn- und
gesetzlichen Feiertagen ab 8.00 Uhr von Schnee zu
räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeig-
neten  abstumpfenden  Stoffen  (z.  B.  Sand,  Splitt)  zu
bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer
Glättegefahr ist das Streuen von Tausalz zulässig. 

Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20.00 Uhr so oft
zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für
Leben,  Gesundheit,  Eigentum und Besitz  erforderlich
ist.

Der  geräumte  Schnee  oder  die  Eisreste  sind  hierbei
neben der  Gehbahn  so  zu  lagern,  dass  der  Verkehr
nicht gefährdet oder erschwert wird; gegebenenfalls ist
das Räumgut zu entfernen.  Abflussrinnen,  Hydranten,
Kanaleinlaufschächte und Fußgängerüberwege sind bei
der Räumung freizuhalten.

-------------------------------------------------------

  

Öffnungszeiten:
 

Rathaus: 
Mo. - Fr.: 8 – 12 Uhr, Do. zusätzlich 14 – 18 Uhr
Tel. 09243/708-0, E-Mail: poststelle@pottenstein.bayern.de
Internet: www.pottenstein.de
     

Tourismusbüro: 
Mo. - Fr. 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr
Tel. 09243/708-41, E-Mail: info@pottenstein.de
    

Recyclinghof beim Bauhof
Do. 14 -  18 Uhr  und Sa. 9 – 12 Uhr

mailto:info@pottenstein.de
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Information für Senioren

Kathreintanz

Zum  Kathreintanz  am  Dienstag,  den  25.11.2014 im
Sportheim  Elbersberg  sind  alle  Senioren/innen  der
Großgemeinde  Pottenstein  recht  herzlich  eingeladen.
Beginn ist um 14.00 Uhr.

Bevor  die  besinnliche  Zeit  des  Jahres  beginnt,  können
nochmal alle das Tanzbein schwingen.

Früher durfte zur Vorbereitung auf Weihnachten ab Kathrein
nicht mehr getanzt werden. Der Sonntag nach Kathrein ist
bereits der 1. Advent und es beginnt ein neues Kirchenjahr.
Die Heilige Katharina gehört zu den 14 Nothelfern und wird
am 25. November gefeiert.
 

Vorweihnachtliche Feier 
Hiermit ergeht Einladung an alle Senioren und Seniorinnen
der  Großgemeinde  Pottenstein  zu  unserer  vorweihnacht-
lichen  Feier  am  Mittwoch,  den 10.  Dezember  2014,
15 Uhr, im Gasthaus Mager. 
Gemeinsam wollen wir uns mit Liedern und Gedichten auf
Weihnachten einstimmen. Unterstützt werden wir heuer von
den Vier Wellucker Sängerinnen.
Über  eine  rege  Teilnahme  an  unseren beiden
Veranstaltungen  zum  Jahresausklang  würde  ich  mich
freuen!
  

gez.
Erwin Sebald, Seniorenbeauftragter

Veranstaltungen 
 

jeweils mittwochs, 19.00 Uhr: 
Pottenstein, Schießhaus Gasthof Mager: Training der 
Schützengesellschaft Pottenstein

 

• Freitag, 21.11.2014, 16.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth:
Evangelischer Gottesdienst 
 

• Freitag, 21.11. 17.00 Uhr – Samstag, 22.11.2014, 
17.00 Uhr:
Pottenstein,  Hallenbad  Juramar:  „24-Stunden-
Schwimmen“
 

• Montag, 24.11.2014, 19.00 Uhr:
Pottenstein, Gasthaus Völker: Filmabend „Mr. Morgans 
last love“, sh. hierzu auf Seite 5
Veranstalter: Elisabeth-Verein Pottenstein e.V.
 

• Dienstag, 25.11.2014, 14.00 Uhr:
Elbersberg,  Sportheim:  Kathreintanz  der  Pottensteiner
Seniorinnen und Senioren
 

• Freitag, 28.11.2014, 20.00 – 22.00 Uhr:
Pottenstein, Katholisches Pfarrheim: „Tanzen und mehr...“
15,00  €/Abend,  Anmeldung  für  drei  Abende  39,00  €,
Anmeldung  und  nähere  Infos  bei  Frau  Andrea
Eichenmüller, Tel. 09243 / 7017540.
 

• Sonntag, 30.11.2014, 10.30 Uhr:
Pottenstein,  SeniVita  Seniorenhaus  St.  Elisabeth:
Katholischer Wortgottesdienst
 

• Sonntag, 30.11.2014, 10.00 Uhr:
Gasthof  Schüttersmühle:  Weihnachtsmarkt  mit  vielen
Ausstellern  und  regionalen  Geschenkartikeln,
überdachtes  Zelt.   Für  das  leibliche  Wohl  ist  gesorgt
(Glühwein, Plätzchen, Maronen, Stollen, etc.)
 

• Sonntag, 30.11.2014, 11.00 Uhr:
Pottenstein: Traditioneller Weihnachtsmarkt rund um das
Bürgerhaus, Programm sh. Seite 10.
 

• Freitag, 05.12. - Sonntag, 07.12.2014:
Gasthof  Schüttersmühle:  Weihnachtsmarkt  mit  vielen
Ausstellern  und  regionalen  Geschenkartikeln,  über-

dachtes  Zelt.   Für  das  leibliche  Wohl  ist  gesorgt
(Glühwein, Plätzchen, Maronen, Stollen, etc.). 
Freitag ab 15 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr.
 

• Freitag, 05.12. - Sonntag, 07.12.2014:
Katholische  Landvolkshochschule  Feuerstein:  Advents-
wochenende  „Heil-Werden  in  mir“,  Kosten:  140,00  €,
Anmeldung  und  nähere  Infos  unter  Tel.  09194/7363-0,
zentrale@klvhs-feuerstein.de 
 

• Samstag, 06.12. und Sonntag, 07.12.2014, 
jeweils 13 – 17 Uhr:
Tüchersfeld,  Fränkische  Schweiz-Museum:  Weihnachts-
markt, Info Tel. 09242/1640.
 

• Sonntag, 07.12.2014, 14.00 Uhr:
Hohenmirsberg:  Adventskonzert  in  der  Pfarrkirche  St.
Martin, Veranstalter: KAB Hohenmirsberg
 

• Sonntag, 07.12.2014, 14.30 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Weihnachtsmarkt im Haus  
 

• Mittwoch, 10.12.2014, 15.00 Uhr:
Pottenstein, Gasthaus Mager: Vorweihnachtliche Feier der
Pottensteiner Senioren/innen
 

• Donnerstag, 11.12.2014, 16.00 Uhr:
Pottenstein,  SeniVita  Seniorenhaus  St.  Elisabeth:  Film-
vortrag von Herrn Schlemmer: Weihnachtsfilm mit Musik
 

• Freitag, 12.12.2014, 16.00 Uhr
Pottenstein,  SeniVita  Seniorenhaus  St.  Elisabeth:
Katholischer Gottesdienst 
 

• Freitag, 12.12. - Sonntag, 14.12.2014:
Gasthof  Schüttersmühle:  Weihnachtsmarkt  mit  vielen
Ausstellern  und  regionalen  Geschenkartikeln,  über-
dachtes  Zelt.   Für  das  leibliche  Wohl  ist  gesorgt
(Glühwein, Plätzchen, Maronen, Stollen, etc.). 
Freitag ab 15 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr.
 

• Freitag, 19.12.2014, 16.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth:
Evangelischer Gottesdienst 
 

• Freitag, 19.12. - Sonntag, 21.12.2014:
Gasthof  Schüttersmühle:  Weihnachtsmarkt  mit  vielen
Ausstellern  und  regionalen  Geschenkartikeln,  über-
dachtes Zelt. 
Freitag ab 15 Uhr, Samstag und Sonntag ab 10 Uhr.

 

• Sonntag, 21.12.2014, 15.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Adventsnachmittag  mit  Bernhard  Bauernschmitt  und
Rebekka Spörl 
 

• Sonntag, 21.12.2014, 17.00 Uhr:
Kühlenfels, Kirche: Weihnachtskonzert 
Veranstalter: Heimatverein 1000 Jahre Kühlenfels
 

• Donnerstag, 25.12.2014, 10.30 Uhr:
Pottenstein,  SeniVita  Seniorenhaus  St.  Elisabeth:
Katholischer Wortgottesdienst
 

• Sonntag, 28.12.2014, 10.00 – 16.00 Uhr:
Pottenstein, Pfarrheim: Tanz „zwischen den Jahren“ - im
Innehalten  und  Bewegen,  mit  Stille  und  Tanz  auf  den
Jahreswechsel  einstimmen.  Kosten:  45,00  €  inkl.
Abendessen, Anmeldung bis zum 23. Dezember bei Frau
Andrea Eichenmüller, Tel. 09243/7017540.
 

• Dienstag, 30.12.2014, 19.00 Uhr:
Waidach: Preisschafkopf 
Veranstalter: Schützenverein Waidach
 

• Mittwoch, 31.12.2014, 14.30 Uhr:
Pottenstein:  Fackelwanderung für die ganze Familie  zum
Jahreswechsel. Eine Anmeldung unter 09243/708-41 oder
per  Mail  info@pottenstein.de ist  notwendig,  da  die
Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Teilnahme ist kostenlos.
  

   Veranstaltungshinweise ohne Gewähr 

mailto:info@pottenstein.de
mailto:zentrale@klvhs-feuerstein.de
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Mitteilungen anderer Behörden 
und Stellen 

Amt für Ländliche Entwicklung 
Oberfranken

Verfahren  Christanz  und  Kirchahorn,  Gemeinde
Ahorntal, Landkreis Bayreuth

Das  Amt  für  Ländliche  Entwicklung  Oberfranken  erlässt
folgende

vorzeitige Ausführungsanordnung

1. Für die Verfahren der Ländlichen Entwicklung Christanz 
und Kirchahorn wird die vorzeitige Ausführung des Flur-
bereinigungsplans angeordnet.
Der im Flurbereinigungsplan der einzelnen Verfahren 
vorgesehene neue Rechtszustand tritt mit dem 
01.02.2015 an die Stelle des bisherigen Rechts-
zustandes. Zu diesem Zeitpunkt treten auch die 
Änderungen der Gemeinde- und Gemarkungsgrenzen
in Kraft.

2. Die in den Flurbereinigungsplänen Christanz und 
Kirchahorn verfügten Änderungen der Gemeinde-
grenzen treten mit Wirkung vom 01.04.2015 in Kraft.

3. Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.

Begründung:
In den Verfahren der Ländlichen Entwicklung Christanz und
Kirchahorn  sind  die  Flurbereinigungspläne  noch  nicht
unanfechtbar  geworden.  Die  verbliebenen  Widersprüche
liegen dem Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken zur
weiteren Behandlung vor. Aus einem längeren Aufschub der
Ausführung  würden  voraussichtlich  erhebliche  Nachteile
erwachsen.
Die  Beteiligten  der  Verfahren  der  Ländlichen  Entwicklung
Christanz  und  Kirchahorn  bewirtschaften  auf  Grund  der
vorläufigen  Besitzeinweisung  des  Amtes  für  Ländliche
Entwicklung Oberfranken vom 02.08.2007 (§ 65 FlurbG) die
neuen Grundstücke seit Herbst 2007. Die alten Grenzen sind
in  der  Natur  nicht  mehr  erkennbar.  Das  Grundbuch weist
noch  den  alten  Stand  auf.  Die  Abweichung  zwischen
tatsächlicher Nutzung und rechtlicher Sachherrschaft schafft
Rechtsverwirrung und behindert den Grundstücksverkehr.
Schwerwiegende  Bedenken  gegen  die  Flurbereinigungs-
pläne  Christanz  und  Kirchahorn  sind  den  verbliebenen
Widersprüchen nicht zu entnehmen. Im Übrigen werden die
Rechte der Widerspruchsführer durch die Regelung des § 63
Abs. 2 FlurbG gewahrt.  Bei  Abwägung dieser Belange war
dem alsbaldigen Vollzug des Flurbereinigungsplans Vorrang
einzuräumen.
Die vorzeitige Ausführung der Flurbereinigungspläne der Ver-
fahren Christanz und Kirchahorn war deshalb anzuordnen.
Die  Anordnung  des  sofortigen  Vollzugs  beruht  auf  § 80
Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). 
Die  Rechtssicherheit  des  Grundstücksverkehrs  und  die
Interessen  der  Beteiligten,  alsbald  über  ihre  neuen
Grundstücke  verfügen  und  entsprechende  Dispositionen
treffen  zu  können,  lassen  einen  weiteren  Aufschub  der
Ausführung des Flurbereinigungsplans nicht zu.
Die  tatsächliche  Überleitung  in  den  neuen  Zustand  hat
bereits  stattgefunden.  Die  Teilnehmer  bewirtschaften  seit
Herbst  2007  die  neuen  Grundstücke.  Überleitungsbestim-
mungen sind daher nicht erforderlich. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen  diese  Ausführungsanordnung  kann  nur  innerhalb
eines  Monats  nach  dem  ersten  Tag  der  öffentlichen
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch  ist  schriftlich  oder  zur  Niederschrift  beim  Amt  für
Ländliche  Entwicklung  Oberfranken  in  Bamberg,  Nonnen-
brücke 7 a,  (Postanschrift:  Postfach 11 01 64,  96029  Bam-
berg)  einzulegen.  Ein  Widerspruch  muss  spätestens  am

letzten Tag der  Frist  einlaufen.  Ein Widerspruch hat  keine
aufschiebende Wirkung.
Ist über einen Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs
Monaten sachlich nicht entschieden worden, so kann nur bis
zum  Ablauf  von  weiteren  drei  Monaten  Anfechtungsklage
beim  Bayerischen  Verwaltungsgerichtshof  in  München
(Hausanschrift:  Ludwigstr. 23,  80539 München;  Post-
anschrift:  Postfach 34 01 48,  80098 München)  schriftlich
erhoben werden.
Die  Anfechtungsklage  muss  den  Kläger,  den  Beklagten
(Freistaat  Bayern)  und  den  Gegenstand  des  Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten.  Die zur  Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben und der Klage sowie allen weite-
ren  Schriftsätzen  sollen  Abschriften  für  die  übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise:
Der  Text  der  vorzeitigen  Ausführungsanordnung  und  die
Bestandskarten  können  zusätzlich  innerhalb  von  drei
Monaten ab dem ersten Tag der Niederlegung auch auf der
Internetseite  des  Amtes  für  Ländliche  Entwicklung
Oberfranken  unter  dem  Link  „Ausführungsanordnung“
eingesehen  werden  (http://www.ale-oberfranken  .bayern.de/  
service/).
 

Bamberg, 20.10.2014
gez.
Winkler, Ltd. Baudirektor

 

Verfahren  Christanz  und  Kirchahorn,  Gemeinde
Ahorntal, Landkreis Bayreuth
 

Förderung privater Maßnahmen in der
Dorferneuerung;

Ende der Antragsfrist

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,
die Dorferneuerung leistet einen wichtigen Beitrag für eine
nachhaltige und zukunftsorientierte  Entwicklung des  länd-
lichen Raumes.  Neben den öffentlichen Maßnahmen sind
vor allem auch die Maßnahmen privater Haus- und Grund-
eigentümer von großer Bedeutung. Dadurch wird das Orts-
bild attraktiver gestaltet und die Lebens- und Wohnverhält-
nisse werden verbessert.
In  den  Verfahren  Christanz  und  Kirchahorn  wurde  die
vorzeitige Ausführungsanordnung erlassen.
Der neue Rechtszustand tritt demnach mit dem 01.02.2015
ein.
Nach den aktuellen Dorferneuerungsrichtlinien können noch
bis  zu  diesem  Termin  Anträge  auf  Förderung  privater
Baumaßnahmen gestellt werden.
Die  neu  zu  beantragenden  Baumaßnahmen  müssen  bis
zum 01.02.2018 nicht nur fertig gestellt sein, sondern auch
der Nachweis der Verwendung, d.h. die Zusammenstellung
der  Handwerker-  und  Baurechnungen  (Datum  des  Ein-
gangsstempels)  beim  Amt  für  Ländliche  Entwicklung
Oberfranken vorliegen.
Auskünfte hierzu erteilen Ihnen:

1. Der  Vorsitzende  der  Teilnehmergemeinschaften
Christanz  und  Kirchahorn,  Herr  Uwe  Websky,
Telefon 0951/837-356

2. Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken, Sach-
gebiet F3 Dorferneuerung, 
Herr Kurt Lohwasser, Telefon 0951/837-436

Bamberg, den 20.10.2014
gez.
Websky

Der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaften
Christanz und Kirchahorn

http://www.ale-oberfranken.bayern.de/service/
http://www.ale-oberfranken.bayern.de/service/
http://www.ale-oberfranken/


Amtsblatt Nr. 10/2014 Seite 5 21. November 2014

Elisabeth-Verein Pottenstein e.V.
 

Einladung zum Filmabend
Wie im letzten Winterhalbjahr möchten wir Sie auch dieses 
Jahr wieder mit besonderen Filmen durch die dunklen 
Monate begleiten.
Starten werden wir am  Montag, den 24. November  2014
mit  dem  Film  „Mr.  Morgans  last  love“  -  eine  bittersüße
Tragikomödie  für  alle,  die  es  gefühlvoll,  aber  nicht
gefühlsduselig mögen. 
Zum Inhalt: Matthew Morgan, ein ehemaliger Professor für
Philosophie an  der  Princeton  University,  hat  seine  Frau
Joan vor drei Jahren verloren und lebt seither ein einsames
Leben.  Eines  Tages  begegnet  dem  Amerikaner  im
Linienbus eine junge Frau namens Pauline, die sich mit ihm
unterhält und ihm, nicht zuletzt aufgrund seines Alters und
seiner Verlorenheit anbietet, ihn nach Hause zu begleiten.
Beide  verbringen  eine  kurze,  aber  wunderschöne  Zeit
miteinander, die ihr Leben verändert …
Eine Geschichte über Verlust und über Menschen, die ganz 
unvorhergesehen in unser Leben treten.

Herzliche Einladung dazu am 

Montag, den 24. November um 19 Uhr 
in den Gasthof Goldene Krone Pottenstein.

Ihnen eine gute Zeit, mit einem herzlichen Gruß im Namen 
des Elisabeth-Vereins,

Ihre Andrea Eichenmüller

Nähere Informationen zum Elisabeth-Verein telefonisch 
unter: 09243/ 7017540 oder auf unserer Homepage: 
www.elisabeth-verein-pottenstein.de .

Waldbesitzervereinigung 
Fränkische Schweiz e.V. 

Motorsägenkurse und Seilwindenlehrgang 
im Jahr 2015 
 

Grundkurse Modul A (1 und 2)

- Fr., 27.03.15, 14 - 21 Uhr: Theorie und Maschinenpflege
- Sa., 28.03.15, 8 - 16 Uhr: Praxisteil
  

- Fr., 25.09.15, 14 - 21 Uhr Theorie und Maschinenpflege
- Sa., 26.09.15, 8 - 16 Uhr Praxis 
Treffpunkt: Gasthaus Mühlhäuser, Wannbach 

Theorie  und  Maschinenpflege: Unfallverhütung  mit  Fäll-
technik  sowie  Filme.  Maschinenpflege:  jeder  Teilnehmer
muss seine Motorsäge mitbringen sowie das dazugehörige
Werkzeug.
Praxis: Praktisches  Arbeiten  mit  der  Motorsäge  im  Wald.
Umsetzen  der  Unfallverhütungsvorschriften  und  Fäll-
techniken. 
Teilnahmegebühr: 90 € Mitglieder, 120 € Nichtmitglieder
 

Fortgeschrittenenkurs
Problembaumfällung mit Seilwindenunterstützung 
Sa., 26.09.15, 8.30 – 16.00 Uhr
Treffpunkt: Gasthaus Mühlhäuser, Wannbach 
Teilnahmegebühr:
60 € Mitglieder, 80 € Nichtmitglieder

N E U: Seilwindenlehrgang 
Sa., 21.02.15, 8.30 - 14 Uhr 
Sa., 19.09.15. 8.30 - 14 Uhr

Treffpunkt: Gasthaus Mühlhäuser, Wannbach 

Teilnahmegebühr: 40 € Mitglieder, 50 € Nichtmitglieder
 

Anmeldung und nähere Informationen bei der Geschäfts-
stelle  der  Waldbesitzervereinigung Fränkische Schweiz
e.V., Tel. 09194/33463-70 oder jdambietz@wbvfs.de . 

Kindergarten „St. Christophorus“ 
Elbersberg
 

Helfen  und  teilen  wie  St.  Martin  –  „Wir  helfen
Flüchtlingskindern“

Der  Kindergarten  „St.  Christophorus“  in  Elbersberg  feierte
am Sonntag, den 9. November das Martinsfest.

Aus aktuellem Anlass beschäftigten wir uns in der letzten Zeit
mit  dem  Thema  „Flüchtlingskinder“.  Deshalb  fand  auch
die  diesjährige  Andacht  in  der  Kirche  unter  diesem  Motto
statt. 

„Gott  liebt  Kinder“  sangen  die  Kinder  zu  Beginn.  Im
Anschluss gaben uns die Vorschulkinder einen Einblick wie
es ist, wenn eine Familie aus ihrer Heimat fliehen muss. Sie
spielten dazu das Rollenspiel „Akimas Flucht“. 

Auch wir wollen Flüchtlingskindern in Deutschland helfen, so
brachte  jedes  Kind ein Kuscheltier  oder  Spielzeug von zu
Hause mit.  Diese Sachspenden werden wir zusammen mit
den am Martinsfest  gesammelten  Geldspenden der  Eltern
beim Caritasverband Bayreuth,  Sozialdienst für Flüchtlinge,
abgeben.

Für  alle  Spenden  möchten  wir  uns
ganz herzlich bedanken!

„Teilst du das Licht, 
so vermehrt es sich.

Teilst du von dem was du hast,
so wirst du wirkliches Wachstum

erfahren.“
  

Nach  der  Andacht  zogen  wir  bei  kaltem,  aber  trockenem
Wetter  mit  unseren  selbstgebastelten  Laternen  durch  die
Straßen.

Am  Kindergarten  konnten  wir  dann  das  gemütliche
Beisammensein  unter  freiem  Himmel  und  offenem  Feuer
genießen. Für das leibliche Wohl war auch bestens gesorgt.
Es  gab  Wiener,  Brezeln,  Glühwein,  Kinderpunsch  und
selbstgebackene Lebkuchen.

Ein herzliches Dankeschön geht an Herrn Pfarrer Thielscher,
den  Elternbeirat  und  an  alle  Eltern,  die  uns  bei  der
Martinsfeier unterstützt haben.

mailto:jdambietz@wbvfs.de
http://www.elisabeth-verein-pottenstein.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Princeton_University
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie
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Kindergarten St. Martin Hohenmirsberg 
St. Martin als Vorbild in unserem Kindergarten 

Wie jedes  Jahr  am St.  Martins-Tag  zogen  wir  mit  unseren
selbstgebastelten Laternen durch die Ortschaft.  Die Hohen-
mirsberger Feuerwehr begleitete uns von der Firma Strobel
am Ortseingang bis zur Kirche, um sicher durch die Dunkel-
heit zu kommen. St. Martin hoch zu Pferd mit rotem Mantel
führte dabei unseren Zug an.  Ein Dank geht an dieser Stelle
an Familie Schmitt in Hohenmirsberg, die uns jedes Jahr das
Pferd „Moritz“ zur Verfügung stellt. 
Auch  eine  kurze  Andacht  in  der  Kirche  gehörte  zum Fest.
Anschließend  wurden  wir  wieder  vom Pfarrgemeinderat  im
Pfarrsaal  mit  Getränken,  einer  Brotzeit  und  Hörnchen
empfangen. 
Um  das  Teilen  nochmals  in  den  Mittelpunkt  zu  stellen,
sammeln wir  Lebensmittel,  die  wir  mit  den Vorschulkindern
zur Pegnitzer Tafel bringen.
Auf diese Weise wollen auch wir immer wieder überlegen, wo

unsere Hilfe gebraucht wird, nach dem Leitspruch: „Was ihr
den Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan!“

   Zweckverband zur Wasserversorgung der Betzensteingruppe

  

Zweckverband zur Wasserversorgung der Betzensteingruppe, Alter Brunnen 2, 91282 Betzenstein,  Tel. 09244/982833-0 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E-Mail: pokalkraus@googlemail.com

Sprechzeiten Unterburg Di.-Fr. 15.00 bis 18.00 Uhr
• Kurse in Autogenem Training und Progressiver Muskelent-

spannung (VHS/EBW)
•  Beratung und unterstützende Begleitung mit verhaltensthera-
 peutischem Ansatz
• Vorträge zu Prävention psychischer Gesundheit

  

Große Auswahl an deutschen
  

WEIHNACHTSBÄUMEN 
sowie 

TANNENGRÜN
   

bei Fam. Helldörfer in Kühlenfels,
Kühlenfelser Str. 21 (Tel. 09243 / 270)

  

          - Verkauf auch sonntags -
Unser Service: ständergerecht zugespitzt

Aushilfskraft (m/w) 

ab sofort gesucht
für automatische Fertigungsmaschinen

(Befüllen, Fehlerbehebung, Verpacken)

Vollzeit ca. 3 Tage/Woche oder Teilzeit

450,- € bis 850,- € monatlich

Fa. Rupprecht
Elbersberg, Lindenstock 8, 91278 Pottenstein 

Tel.: 09243/700445, info@andreas-rupprecht.de

  

CHRISTBAUMVERKAUF
     

  - Bäume aller Art -

Verkauf täglich ab 23.11.2014

in Kleinkirchenbirkig

bei Fam. Neuner

                      Tel. 0 92 43 / 5 34    

    

 

Die Stadt Pottenstein sucht zum 01.04.2015, 
ggf. auch früher, eine(n) Pächter(in) für das

BISTROBISTRO  
im Hallenbad Juramar.

Interessenten können sich unter Tel. 09243/708-0 
oder per Mail poststelle@pottenstein.bayern.de 
mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen.

Imbiss bei Angelo
direkt neben dem Rathaus, Nürnberger Straße 1,

91278 Pottenstein, Tel. 09243/7011729

Angebot im Dezember:  Auf jede mittlere oder 
große Pizza 1 Euro Nachlass (außer mittwochs)

Winteröffnungszeiten: 16 – 22 Uhr

Auf Ihre Bestellungen freut sich Angelo & sein Team.

Selbstverständlich beliefern wir auch gerne Ihre 
Geburtstags-, Familien- und Weihnachtsfeiern sowie 
Firmenfeste.

Am 24.12. und 25.12. geschlossen!

mailto:info@andreas-rupprecht.de
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… das ideale Familien- und Spaßbad in Pottenstein 
 

24-Stunden-Schwimmen24-Stunden-Schwimmen
von Freitag, 21.11.14, 17.00 Uhr - bis Samstag, 22.11.14, 17.00 Uhr

Schwimmen, soviel man will!!! (durchgehender Saunabetrieb)
 Das Juramar - Team und die DLRG Pottenstein freuen sich auf Euer Kommen!

Vom 24.11. - 14.12.2014 hat das Juramar Pottenstein aufgrund 
der jährlich durchgeführten Wartungsarbeiten geschlossen.

Die Sauna hat während dieser Wartungsarbeiten wie folgt geöffnet:
Mi.: 15 – 20 Uhr, Fr.: 15 – 20 Uhr, So.: 14 – 19 Uhr
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POTTENSTEINER WEIHNACHTSMARKT
am Sonntag, 30.11.2014 von 11 Uhr bis 18 Uhr

im und um das Bürgerhaus

PROGRAMM
 Das Christkind eröffnet um 11.30 Uhr den Weihnachtsmarkt und 

verteilt den ganzen Tag kleine Geschenke an die Kinder. 
Bürgermeister Stefan Frühbeißer begrüßt die Besucher, 
musikalisch umrahmt von der Christkindles-Bläsergruppe Pottenstein

  ab 14 Uhr Auftritt der Vokal- und Instrumentalgruppe sowie 
der Theatergruppe der Graf-Botho-Schule Pottenstein 
(Leitung Frau Grünewald / Herr Sattler)

  ab 14 Uhr Kutschfahrten durch Pottenstein 
(Start am Bürgerhaus / Stadtgraben)

  ca. 16 Uhr singt der Gesangverein Pottenstein Weihnachtliches 
und Besinnliches (Leitung Hans Gmelch)

 ca. 17 Uhr spielt die Stadtkapelle Pottenstein weihnachtliche Weisen 
(Leitung Hermann Held)

Änderungen vorbehalten!
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WeihnachtsmarktWeihnachtsmarkt  

Wir möchten Sie herzlich zu unserem Weihnachtsmarkt am

Sonntag, 07.12.2014  ab 14.30 Uhr 
im Haus SeniVita in Pottenstein 

einladen.

Eine Vielzahl von Gebasteltem und Gestricktem sowie selbstgebackene Plätzchen werden 
angeboten. Lassen Sie sich bei Kaffee und Kuchen und weihnachtlicher Atmosphäre angeboten. Lassen Sie sich bei Kaffee und Kuchen und weihnachtlicher Atmosphäre 
den Sonntag versüßen.

Das Highlight für dieses Jahr sind die Nikoläuse aus Holz.

Der Erlös kommt ausschließlich der Seniorenarbeit im SeniVita Haus Elisabeth 
zu Gute.
Der Weihnachtsmarkt wird wieder von Bürgermeister Stefan Frühbeißer und dem Christkind 
eröffnet.

  

Auf Ihr Kommen freuen sich die Senioren, die Mitarbeiter und die Ehrenamtlichen!
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Alberts § Eichler
Partnerschaft

Steuerberater – Rechtsanwälte
  

91278 Pottenstein, Mariental 3, Tel. 09243 / 7000 340  po  ttenstein  @ae-steuer-recht.de  
91257 Pegnitz, Nürnberger Straße 2, Tel. 09241 / 48980-0  pegnitz@ae-steuer-recht.de

www.ae-steuer-recht.de

Vorschau Jahressteuergesetz 2015 
Bereits jetzt wird aus der Gesetzgebung mitgeteilt, mit welchen Steuerrechtsänderungen ab 2015 
und ff. Jahre zu rechnen ist:

- Erweiterung der Mitteilungspflichten der Finanzbehörden zur Bekämpfung der Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung

- Definition der Kriterien für eine Erstausbildung
- Besteuerung von geldwerten Vorteilen, die ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer im Rahmen von 

Betriebsveranstaltungen gewährt, insbesondere Erhöhung der Freigrenze von 110,00 € auf 150,00 €
- Beseitigung von Regelungsdefiziten im Zusammenhang mit der lohnsteuerlichen Behandlung von 

Finanzierungsleistungen zur Altersvorsorge von Arbeitnehmern
- Umsatzsteuerbefreiung von Dialyseleistungen bei der UST
- Schnellreaktionsmechanismus zur vorübergehenden Einführung neuer Tatbestände bei der Steuer-

schuldnerschaft des Leistungsempfängers
Ein genauer Zeitplan  der Beratungen und der Beschlussfassung der Gesetze liegt noch nicht vor.

Verlust einer Darlehensforderung als Werbungskosten des Arbeitnehmers
Der Verlust aus einer Gehaltsumwandlung entstandenen Darlehensforderung eines Arbeitnehmers gegen
seinen Arbeitgeber kann insoweit zu Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
führen, als der Arbeitnehmer anderenfalls keine Entlohnung für seine Arbeitsleistung erhalten hätte, 
ohne seinen Arbeitsplatz erheblich zu gefährden.
Es liegen dann Werbungskosten vor, wenn der Arbeitnehmer das Risiko des Darlehensverlustes aus 
beruflichen Gründen bewusst auf sich genommen hat und nicht die Nutzung des Geldkapitals zur 
Erzielung von Zinseinkünften im Vordergrund stand.
Ein Indiz für die beruflichen Zwecke gegebenes Darlehen gilt beispielsweise der Umstand, dass eine Bank
kein Darlehen mehr an den Arbeitgeber gewährt hätte.

Lohnsteuerliche Anerkennung von Umzugskosten – Änderung der maßgebenden Beträge
Zieht ein Arbeitnehmer näher an seinen Ort der Arbeitsstätte, kann er die Umzugskosten als Werbungs-
kosten bei seiner Steuer im Jahr des Umzugs geltend machen.
Soweit er nicht die tatsächlichen Kosten nachweisen kann, kann er auch Pauschbeträge, gültig ab 
1.3.2015, geltend machen. Sie betragen für Ledige 730,00 € und Verheiratete 1.430,00 €. 
Für jede weitere Person des Haushalts, z. B.  Kinder, erhöht sich der Pauschbetrag um  322,00 €.
Mit Urteilen vom 18.12.2013 und vom 06.02.2014 haben das FG Niedersachsen und das FG Köln ent-
gegen der Auffassung der Finanzverwaltung entschieden, dass Rückerstattungen von Beiträgen und 
Pflegeversicherung die als Sonderausgaben abziehbaren Beträge zur Basiskrankenversicherung nur 
insoweit mindern, als sie auf unbeschränkt abziehbare Krankenversicherungsbeiträge entfallen. 
Es bestehe insoweit keine Gleichartigkeit zwischen der Rückerstattung von Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge für 2009 ( alte Rechtslage) und den Beiträgen zur Basisabsicherung für Veranlagungszeit-
räume ab 2010.

Heinrich Eichler, Steuerberater

http://www.ae-steuer-recht.de/
mailto:pegnitz@ae-steuer-recht.de
mailto:poststelle@ae-steuer-recht.de
mailto:poststelle@ae-steuer-recht.de
mailto:poststelle@ae-steuer-recht.de
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